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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Bern, 18. bis 22. März 2013) 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 a): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Offene Fragen 
 
 
 

Aufnahme von MEGC in Abschnitt 1.1.4 Anwendbarkeit anderer Vorschriften 
 
 
 

Antrag des Europäischen Industriegase-Verbands (EIGA) 
 

 
 

Einleitung 
 
1. In Absatz 1.1.4.2.1 werden Arten von Transporthilfsmittel wie Versandstücke, Container, orts-

bewegliche Tanks und Tankcontainer aufgeführt, die, wenn sie den Vorschriften des RID/ADR 
nicht in vollem Umfang entsprechen, für Beförderungen in einer Transportkette, die eine See- 
oder Luftbeförderung einschließt, unter bestimmten Bedingungen zugelassen sind. Allerdings 
fehlen in Absatz 1.1.4.2.1 als weitere Transporthilfsmittel die Gascontainer mit mehreren Ele-
menten (MEGC), die im Rahmen einer Transportkette befördert werden können. 

 
 

Antrag 
 
2. EIGA schlägt vor, in den Absätzen 1.1.4.2.1 und 1.1.4.2.2 an den entsprechenden Stellen wie 

folgt "MEGC" hinzuzufügen: 
 

"1.1.4.2.1 Versandstücke, Container, ortsbewegliche Tanks, und Tankcontainer und MEGC 
<(nur RID:) sowie Wagen, die eine Wagenladung Versandstücke mit ein und dem-
selben Gut enthalten>, die den Vorschriften für Verpackung, Zusammenpackung, 
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Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken oder Anbringen von Großzet-
teln (Placards) und orangefarbene Kennzeichnung des RID/ADR nicht in vollem 
Umfang, wohl aber den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen An-
weisungen der ICAO entsprechen, dürfen, sofern die Transportkette eine See- oder 
Luftbeförderung einschließt, unter folgenden Bedingungen befördert werden: 
 
a) die Versandstücke müssen, sofern ihre Kennzeichnungen und Gefahrzettel 

nicht dem RID/ADR entsprechen, mit Kennzeichnungen und Gefahrzetteln nach 
den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der 
ICAO versehen sein; 

 
b) für die Zusammenpackung in einem Versandstück gelten die Vorschriften des 

IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO; 
 
c) bei Beförderungen in einer Transportkette, die eine Seebeförderung ein-

schließt, müssen die Container, die ortsbeweglichen Tanks, und die Tankcon-

tainer und MEGC <(nur RID:) sowie die Wagen, die eine Wagenladung Ver-
sandstücke mit ein und demselben Gut enthalten,> nach Kapitel 5.3 des IMDG-
Codes mit Großzetteln (Placards) versehen und gekennzeichnet sein, sofern 
sie nicht nach Kapitel 5.3 des RID/dieser Anlage mit Großzetteln (Placards) und 
einer orangefarbenen Kennzeichnung versehen sind. <(ADR:) In diesem Fall 
gilt für die Kennzeichnung der Fahrzeuge nur der Absatz 5.3.2.1.1 dieser Anla-

ge.> Für ungereinigte leere ortsbewegliche Tanks, und Tankcontainer und 

MEGC gilt dies auch für die anschließende Beförderung zu einer Reinigungs-
station. 

 
Diese Abweichung gilt nicht für Güter, die nach den Klassen 1 bis 9 des RID/ADR 
als gefährlich eingestuft sind, nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der 
Technischen Anweisungen der ICAO jedoch als nicht gefährlich gelten. 

 
<(nur ADR:) 
 

1.1.4.2.2 Beförderungseinheiten, die aus einem oder mehreren anderen Fahrzeugen als 
Fahrzeuge zur Beförderung von den in Absatz 1.1.4.2.1 c) vorgesehenen Contai-

nern, ortsbeweglichen Tanks, oder Tankcontainern oder MEGC zusammengesetzt 
sind und die nicht nach den Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 des ADR mit Großzet-
teln (Placards) versehen sind, jedoch nach Kapitel 5.3 des IMDG-Codes gekenn-
zeichnet und mit Großzetteln (Placards) versehen sind, sind für die Beförderung in 
einer Transportkette einschließlich einer Seebeförderung zugelassen, vorausge-
setzt, die Vorschriften für die orangefarbene Kennzeichnung des Abschnitts 5.3.2 
ADR werden erfüllt.>" 

 
 

Begründung 
 
3. Dies führt zu einer Klarstellung der Situation bezüglich der Beförderung von MEGC in einer 

Transportkette. 
 
 

Durchführbarkeit 
 
4. Bei der Durchführung sind keine Schwierigkeiten zu erwarten. 
 

__________ 
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